





























































































































































































































































raum der Stadt Gossau immer enger.

Durch das bis anhin übliche «Sparen»,

also Kürzen der Ausgaben können diese

Zusatzbelastungen nicht mehr kompen-

siert werden.

3. Finanzierung Investitionen
Für die Jahre 2013 – 2017 sind Investi -

tionen von rund CHF 50 Mio. vorgesehen.

Diese können nur teilweise aus Eigen -

mitteln finanziert werden. Es müssen

 weitere Kredite aufgenommen werden. 

Gemäss Finanzplanung dürfte die Stadt

Ende 2017 total CHF 95 Mio. Fremd -

kredite zu verzinsen und zu tilgen haben.

Dies geht zu Lasten künftiger Steuer -

zahler. Die Zinsen liegen heute auf einem

historischen Tiefstand. Steigen diese an,

wird die Finanzierung der Schulden zur

grossen Belastung.

4. Haltung des Stadtrates
Die Stadt Gossau steht grossen finanz -

politischen Herausforderungen gegen -

über. Hauptgründe sind kantonale

 Steuergesetzrevisionen sowie kantonale

Ent lastungsprogramme. Zudem leistet sich

Gossau – bei einer bloss mässigen Finanz-

kraft – einen sehr tiefen Steuerfuss. Der

städtische Haushalt weist ein strukturelles

Defizit aus. Es wird ein durchschnittlicher

Cash Flow von CHF 4 Mio. erzielt, nötig

wären aber CHF 10 Mio. Die Differenz

wird durch eine Zusatzverschuldung

 finanziert.

Ohne Gegensteuer ist die Finanzier  -

barkeit von künftigen Investitionen stark

 eingeschränkt. Der Stadtrat reagiert mit

einer «Sowohl-als-auch»-Strategie. 

Nebst weiteren Ausgabenkürzungen und

reduzierten Investitionen will der Stadtrat

höhere Einnahmen generieren. 

Das Wichtigste in Kürze
Jährlich bestimmt das Stadtparlament 

den Steuerfuss. Nach dem Willen des

 Parlaments soll der bisherige Steuerfuss

von 116% für das Jahr 2013 auf 121% 

angehoben werden. Gegen diesen

 Beschluss vom 3. Dezember 2012 haben

Mitglieder des Parlamentes das Ratsrefe-

rendum ergriffen mit dem Ziel, dass der

Steuerfuss unverändert bei 116% bleibt.

Deshalb wird eine Volksabstimmung

durchgeführt. 

1. Ausgangslage
In den vergangenen zehn Jahren hat

 Gossau den Steuerfuss um insgesamt 14

Prozentpunkte gesenkt:

Jahr Steuerfuss

2003 130 %

2004 127 %

2005 127 %

2006 127 %

2007 127 %

2008 122 %

2009 119 % 

2010 116 %

2011 116 %

2012 116 %

2013 (Antrag) 121 %

Ein Steuerprozent entspricht einem Ertrag

von rund CHF 330’000. Die in den letzten

Jahren möglich gewordene Senkung des

Steuerfusses um 14% schmälert den

Steuerertrag jährlich wiederkehrend um

CHF 4.6 Mio.

2. Kantonale Sparpakete
Im 2013 belasten die kantonalen Sparpa-

kete I und II den Stadthaushalt mit CHF

2.9 Mio. und ab 2014 mit 3.6 Mio. zu-

sätzlich. Aufgrund dieser Mehrbelastun-

gen wird der finanzielle Handlungsspiel-

Er hat dem Parlament beantragt, den

Steuerfuss um 5 Prozentpunkte anzuhe-

ben. Damit können jährlich CHF 1.6 Mio.

Mehrerträge generiert werden. Auch mit

einem Steuerfuss von 121% ist Gossau im

Vergleich mit den Gemeinden der Region

weiterhin gut positioniert.

5. Leistungsüberprüfung
Im Jahr 2013 wird der Stadtrat die Auf -

gaben und Leistungen der Stadt durch

 externe Fachleute überprüfen lassen. 

Um die weitere Verschuldung zu bremsen,

werden der Leistungskatalog hinterfragt

und weitere Kostenoptimierungen

 geprüft. 

6. Beratung im Stadtparlament
Das Stadtparlament hat am 3. Dezember

2012 den Voranschlag des Stadthaus -

haltes und den Steuerfuss 2013 beraten.

Dabei blieb der Voranschlag im Wesent-

lichen unverändert. Eine Minderheit des

Parlaments wollte den bisherigen Steuer-

fuss von 116% beibehalten. Das Stadt -

parlament hat einen Steuerfuss von 121%

beschlossen.

Zum beschlossenen Steuerfuss von 121%

ist das Ratsreferendum zustande ge -

kommen. 11 Mitglieder des Parlamentes

verlangen, dass der Steuerfuss dem Volk

zum Entscheid vorgelegt wird. Somit

 findet über den Steuerfuss 2013 eine

Volksabstimmung statt. Inhalt ist, ob der

Steuerfuss von 116% beibehalten werden

soll. 

7. Auswirkungen auf die Finanzen
Mit der beantragten Steuerfusserhöhung

können die vom Kanton überwälzten

 Belastungen knapp zur Hälfte finanziert

werden. Würde der Steuerfuss nicht

 erhöht, würden im Stadthaushalt ab 2013

Steuerfuss 2013 

Bericht und Antrag
an die Urnenabstimmung

vom 3. März 2013
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